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1. Anlass und Aufgabenstellung  

Um der steigenden Nachfrage nach Eigenheimstandorten gerecht zu werden, beabsichtigt die 
Gemeinde Dahlem die Wohnbaubebauung in den Außenbereich auszudehnen. Aufgrund der Lage im 
Außenbereich wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Mithilfe der verbindlichen Bauleitplanung können 
die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten definiert werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, 
potenzielle Konflikte zwischen den Nutzungen innerhalb und außerhalb des Gebietes zu ermitteln 
und auf dem Wege der Bauleitplanung unzulässige Beeinträchtigungen zu vermeiden. Ziel des 
Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Entwicklung eines 
Allgemeinen Wohngebietes mit Einfamilienhäusern mit maximal II-geschossiger Bebauung für etwa 
20 Baugrundstücke. Der Geltungsbereich weist eine Größe von rund 2,5 ha auf und umfasst die 
Flurstücke 29/20 und 29/358 sowie 39/4, 39/5, 39/6 und 39/7 der Gemarkung Dahlem. Derzeit 
befindet sich der Bebauungsplan in der Vorentwurfsphase, es liegt noch kein abgestimmtes 
städtebauliches Konzept vor. Planungen zur Straßenführung, Bau- und Grundstücksgrenzen sind 
daher noch nicht ausgearbeitet. 

Gemäß § 1a Abs. 4 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Vorschriften des BNatSchG, 
die das Europäische Netz „Natura 2000“ betreffen, anzuwenden. Nach §§ 34 und 35 BNatSchG bzw. 
§ 48d LG NW sowie nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach FFH-Richtlinie zu überprüfen. Die Begriffe „Plan“ und „Projekt“ werden im 
§ 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG definiert. Bei mehrstufigen Planungen ist die FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Rahmen der Regelungsbefugnis der einzelnen Pläne und entsprechend 
ihrem jeweiligen Konkretisierungsgrad durchzuführen (Nr. 10.2.1 VV-FFH).  

In der FFH-Vorprüfung wird abgearbeitet, ob Tatbestände vorliegen, die eine vollumfängliche FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich machen. Im vorliegenden Fall sind die Auswirkungen einer 
Erweiterung des Wohngebietes „Auf der Menn“ auf das ausgewiesene Natura 2000 – Gebiet 
„Dahlemer Kalktriften“ (DE-5605-305) zu prüfen. Da die geplante Wohnbebauung weniger als 300 m 
von den Gebietsgrenzen dreier Teilflächen des Schutzgebietes entfernt ist, ist gemäß Nr. 5.5.2 und 
Nr. 6.2 VV-FFH eine FFH-Vorprüfung erforderlich. Es ist überschlägig zu klären, ob erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzziele möglich bzw. zu erwarten sind. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
liegt vor, wenn die Veränderungen und Störungen in ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen, 
dass ein Natura 2000-Gebiet seine Funktion in Bezug auf die Erhaltungsziele gemäß FFH-RL bzw. VS-
RL oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur noch in eingeschränktem Umfang 
erfüllen kann (https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/einleitung/erheblichkeit).  

Führt die FFH-Vorprüfung abschließend zu der Feststellung, dass solche Beeinträchtigungen 
offensichtlich auszuschließen sind, kann auf eine weitere FFH-Prüfung verzichtet werden; andernfalls 
ist eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen (LANA 2004). 

Die Beurteilung der Auswirkungen innerhalb der vorliegenden FFH-Vorprüfung entspricht 
methodisch generell der einer vollständigen FFH-Verträglichkeitsprüfung. Die Auswirkungsprognose 
basiert dabei auf folgenden Bearbeitungsschritten:  

Zur Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen eines Gebietes im Sinne der 
FFH-Richtlinie werden zunächst alle negativen Auswirkungen auf Lebensraumtypen bzw. auf Arten 
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der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie ermittelt. Beurteilt werden jeweils bau-, anlagen- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen.  

Darauf aufbauend wird im Kontext mit der Gesamtheit der betroffenen Lebensraumtypen und Arten 
unter Berücksichtigung der Auswirkungsintensität und der Ausstattung des Gebietes mit den 
betroffenen Lebensraumtypen und Arten, aus fachlicher Sicht ermittelt, ob Beeinträchtigungen von 
Schutz- und Erhaltungszielen durch das geplante Vorhaben auftreten können.  

In diesem Zusammenhang wird zwischen prioritären und nicht prioritären Lebensraumtypen und 
Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie unterschieden. Die Beeinträchtigungen prioritärer 
Lebensraumtypen und Arten werden strenger beurteilt als die nicht prioritärer, d.h. eine 
Schutzzielverletzung ist auch bei einer sehr geringen Beeinträchtigung zu konstatieren.   

Nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie ist nicht nur zu prüfen, ob ein Projekt - isoliert betrachtet - ein 
Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen kann, sondern auch, ob es in Zusammenwirkung mit 
anderen Plänen und Projekten erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele verursachen 
könnte. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks 
anhand der maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes. 

Jegliche vorhabensbedingte Beeinträchtigung der Lebensraumtypen und Lebensräume dieser Arten 
unter Einbeziehung kumulativer Effekte anderer Pläne und Projekte und die daraus resultierende 
Verletzung eines Schutz- und Erhaltungszieles muss im Ergebnis der FFH-Vorprüfung ausgeschlossen 
werden können. Andernfalls wird eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  

Die vorliegende FFH-Vorprüfung folgt der Methodik des Leitfadens zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
im Bundesfernstraßenbau (BMVBW 2004) und des Leitfadens zur Durchführung von FFH-
Verträglichkeitsuntersuchungen in Nordrhein-Westfalen (FROELICH & SPORBECK 2002).  

Zwei eigene Begehungen mit weiterem Augenmerk auf bedeutsame Habitatstrukturen bzw. 
Vorkommen besonders und streng geschützter Arten erfolgte im Mai und Oktober 2019. Ansonsten 
basiert die vorliegende FFH-Vorprüfung ausschließlich auf der Auswertung vorhandener Unterlagen 
und Daten. 

 

2. Beschreibung des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ (DE 5605-305) und 
seiner Erhaltungsziele  

2.1 Allgemeine Beschreibung des FFH-Gebietes 

Der über das Bundesumweltministerium an die EU-Kommission gemeldete FFH-Gebietsvorschlag 
„Dahlemer Kalktriften“ wurde durch eine „Entscheidung der Kommission v. 7. Dez. 2004 gem. der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region“ (2004/798/EG) bestätigt (vgl. Amtsblatt 
der EU L 382/1 v. 28.12.2004). Somit handelt es sich um ein „Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung“ (GGB). Im Folgenden wird der Begriff „FFH-Gebiet“ gleichbedeutend mit GGB benutzt.   

Das FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ hat gemäß Standard-Datenbogen eine Größe von 99,62 ha, 
besteht aus zehn einzelnen, nicht miteinander verbundenen Teilflächen und liegt in der 
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kontinentalen biogeographischen Region in der naturräumlichen Haupteinheit Eifel (D 45). Vier 
Teilflächen des Gebietes entsprechen dem 39,3 ha großen NSG „Kalktriften westlich Dahlem“.  

Die Dahlemer Kalktriften bilden innerhalb der Blankenheimer Kalkmulde einen vielseitigen 
Offenlandkomplex aus montanen Kalkmagerrasen und offenen Felsköpfen. Eingeschlossen sind auch 
Kalk-Halbtrockenrasen, die bandartig langgestreckt parallel dazu, zuweilen auch terrassenartig 
gestaffelt, im Grünland liegen. Weiterhin sind diese mit Feuchtvegetation in Bachtälern verknüpft 
(Kalksümpfe und Hochstaudensäume innerhalb von Nasswiesenkomplexen). Magerwiesen und -
weiden, Steinbrüche und Kalkkuppen vervollständigen das Ensemble an kalkangepassten, heute 
seltenen und gefährdeten Lebensraumtypen in ihrer vielfältigen Ausprägung. 

Für die Beschreibung und Bewertung des FFH-Gebietes wurden die Sach- und Grafikdaten des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ausgewertet: Gebietskarten mit 
Lebensraumtypen (LRT), Standarddatenbogen und Vorkommen von Arten nach Anhang I und II FFH-
Richtlinie sowie eine aktuelle Datenabfrage faunistischer und floristischer Daten.  

Aktuell liegt kein Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet vor. Ein Maßnahmenkonzept (MaKo) ist 
derzeit in Bearbeitung durch die Biologische Station im Kreis Euskirchen und wird voraussichtlich im 
September 2020 abgeschlossen sein (MEISBERGER mdl. Mitt. 2019).  

Außerdem wurden aktuelle floristische Daten der Biologischen Station im Kreis Düren e.V. 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt und ausgewertet.  

Als zusätzliche Grundlagen für die Beurteilung der Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie wurden das 
Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie vom 
Bundesamt für Naturschutz (SSYMANK et al. 1998) herangezogen.  

Abb. 1: Gesamtausdehnung des FFH-Gebietes 
                „Dahlemer Kalktriften“ mit seinen zehn  
                getrennt liegenden Einzelflächen. 

Abb. 2: Lage der LRT im FFH-Gebiet, dunkelgrün: 
               6210*, hellgrün: 6510 
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2.2 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

Im Standard-Datenbogen des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ werden folgende 
Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-Richtlinie aufgeführt (Richtlinie 92/43/EWG vom 
21.05.1992, geändert durch Richtlinie 97/62/EG vom 27.10.1997, zuletzt geändert durch Europäische 
Union 2003) (Tabelle 1). Die Datenqualität wird für alle LRT mit gut angegeben. 
 
Tab. 1: Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL im FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“. Mit 
Sternchen (*) und Fettdruck versehene Codes markieren prioritäre FFH-Lebensraumtypen. Grün 
hinterlegte Lebensraumtypen kommen in den hier näher zu betrachtenden Teilgebieten vor. 
 

 
 

In Tabelle 1 sind die Gebiete grün hinterlegt bzw. zu prüfen die in einem Abstand von weniger als 300 
Meter zum zukünftigen Wohngebiet liegen. Die drei LRT 6430, 7230 und 8210 haben einen 
minimalen Abstand vom Plangebiet von über 700 Metern. Hier kann eine Beeinträchtigung mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden, deswegen werden diese LRT im Folgenden nicht weiter 
betrachtet (vgl. Abb. 1-2).  

Die beiden zu betrachtenden LRT 6210* und 6510 weisen jeweils eine hervorragende 
Repräsentativität, Erhaltungsgrad und Gesamtbewertung auf. Lediglich de Relative Fläche, d.h. die 
vom natürlichen Lebensraumtyp eingenommene Fläche im Vergleich zur Gesamtfläche des 
betreffenden Lebensraumtyps in Deutschland liegt unterhalb von 2% und wird somit jeweils in der 
schlechtesten Kategorie C eingeordnet. 
 
Prinzipiell gilt, dass zur Beurteilung der Auswirkungen eines Vorhabens auf einen Lebensraumtyp 
gemäß FFH-Richtlinie nicht nur die Auswirkungen auf Pflanzen und Strukturen, die namensgebend für 
den Lebensraumtyp sind, sondern auch die Auswirkungen auf typische Tierarten zu berücksichtigen 
sind. In der FFH-RL werden die „charakteristischen Arten“ als Merkmal des Erhaltungszustandes der 
Lebensräume des Anhangs I herangezogen, z.B. in Art. 1 e). Der Begriff „charakteristische Arten“ wird 
in der FFH-RL nicht näher präzisiert. Typische bzw. charakteristische Pflanzen- und Tierarten sind auf 
bundesweiter Ebene im BfN-Handbuch für die jeweiligen FFH-Lebensraumtypen angegeben (SSYMANK 
et al. 1998). Als charakteristische Arten nach Art. 1e) der FFH-RL gelten alle Arten innerhalb ihres 
natürlichen Areals, die in den Lebensraumtypen typischerweise, das heißt mit hoher Stetigkeit oder 
Frequenz vorkommen und/oder dort einen gewissen Vorkommensschwerpunkt aufweisen (BERNOTAT 

RP R F EG GB

6210*
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia),                            
(*bes. Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

34,8242 A C A A

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 0,5718 D  -  -  -
6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 12,3524 A C A A
7230 Kalk- und basenreiche Niedermoore 0,2582 B C B B
8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,1298 A C B B

GB  = Gesamtbeurteilung (A: hervorragend; B: gut; C: signifikant)

Lebensraumtypen gemäß FFH-RLEU-Code

Im Standard-Datenbogen aufgeführte Lebensraumtypen (Aktualisierung: 05.2018)

Einstufung nach                           
FFH-Kriterien

RP  = Repräsentativität (A: hervorragend; B: gut; C: signifikant; D: nicht signifikante Präsenz)
R F = Relative Fläche (A: 100 ≥ p > 15 %; B: 15 ≥ p > 2 %; 2 ≥ p > 0 %)
EG  = Erhaltungsgrad (A: hervorragend; B: gut; C: durchschnittlich-schlecht)

Fläche im    
FFH-Gebiet 

[ha]
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2003). Aufgrund der Vielzahl von lebensraumtypischen, d.h. charakteristischen Tierarten mit 
unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Indikatoreigenschaften ist die sinnvolle Auswahl der 
charakteristischen Arten von den vorliegenden Erkenntnissen über das Arteninventar des jeweiligen 
Gebietes abhängig.  

Gemäß „Merkblatt 19“ des „Gutachtens zum Leitfaden für Bundesfernstraßen zum Ablauf der 
Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG“ (ARGE KIFL/TGP 2004) können 
durch den Fachgutachter charakteristische Arten für die einzelnen FFH-Lebensraumtypen definiert 
werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Arten im Kontext der konkreten Planung besonders 
aussagefähig sind. Die zu behandelnden Arten müssen zusätzliche Informationen liefern, die aus der 
ohnehin durchzuführenden Bearbeitung und Bewertung der vegetationskundlichen Strukturen und 
standörtlichen Parameter nicht gewonnen werden können. Weiterhin müssen die Arten eine 
aussagekräftige Empfindlichkeit für die Wirkprozesse besitzen, die vom Vorhaben ausgehen.  

Da in den Erhaltungszielen, die seitens des LANUV formuliert wurden, nicht für jeden Lebensraumtyp 
des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ charakteristischen Arten zugeordnet wurden, erfolgt die 
Benennung von charakteristischen Arten nur, wenn das Vorkommen der jeweiligen Art im Gebiet 
belegt ist und diese durch spezifischen Empfindlichkeiten eine Aussagekraft besitzen. 

Abb. 3: Räumliche Ausdehnung der geplanten Wohnbebauung „Auf der Menn“ (rot) und Lage der zu 
              betrachtenden FFH-LRT mit Flächennummerierung (dunkelgrün: 6210*, hellgrün: 6510) des 
              FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ (Quelle: http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000- 

                          meldedok/de/karten/n2000, Download: 10/2019), Neubauwohngebiet „Markusstraße“ in roter Schraffur. 

 

2.2.1 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* bes. 
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, 6210* Prioritärer Lebensraum) 

Bei diesem Lebensraumtyp, der mit einen Flächenanteil von 47% im FFH-Gebiet „Dahlemer 
Kalktriften“ vertreten ist, handelt es sich um einen basiphytischen Halbtrockenrasen der sekundär 
durch extensive Beweidung oder Mahd entstanden ist. Die Bestände zeichnen sich durch 

1 

2 

3 

6 

 5 

4 
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Orchideenreichtum aus, der entweder durch einen hohen Artenreichtum, eine große bedeutende 
Population mindestens einer bundesweit seltenen bzw. gefährdeten Orchideenart oder durch 
mehrere seltene oder sehr seltene Orchideenarten gekennzeichnet ist. Aufgabe der extensiven 
Nutzung führt zum Einwandern von Saumarten und später zur Verbuschung. Auch Düngereintrag 
bspw. von Nachbarflächen sowie Trittbelastung z.B. durch Wanderer sind Gefährdungsfaktoren. 
Aktuell werden die Flächen 2 und 4 extensiv mit zwei Pferden beweidet (Abb. 3-4). 

Insgesamt sind drei Teilflächen des LRT 6210* zu überprüfen, da sie den geforderten Mindestabstand 
zum Eingriffsgebiet von 300 m unterschreiten (Tabelle 2). Die Nummerierung und Lage der Flächen 
ist Abbildung 3 zu entnehmen. 

Tab. 2: Erhaltungszustand des Lebensraumtyps 6210* des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ bei 
              drei Teilflächen, die in die Überprüfung einbezogen werden.  
 

 

Die drei Teilgebiete des Biotoptyps Kalkmagerrasen (DD0) haben jeweils eine gute Gesamt-
bewertung, weisen gute Lebensraum typische Strukturen auf und unterliegen keinerlei Störungen 
oder Beeinträchtigungen. Flächen 2 und 3 (Abb. 5) weisen jeweils eine gute Vollständigkeit des 
Lebensraum typischen Arteninventars auf, lediglich bei Fläche 1 ist diese durchschnittlich-beschränkt 
ausgebildet. 

2.2.2 Glatthafer und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)  

Der Lebensraumtyp, der mit einen Flächenanteil von 19% im FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ 
vertreten ist, umfasst artenreiche, extensiv bewirtschaftete Mähwiesen des Flach- und Hügellandes. 
Dieser Grünlandtyp zeichnet sich durch Blütenreichtum, geringe Düngergaben und einen ersten 
Heuschnitt nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser aus. Nutzung meist als zweischürige Wiesen, 
seltener als Mähweide. Nutzungsintensivierung durch Vielschürigkeit, stärkere Düngung, frühem 
ersten Schnitt und Umstellung auf Weidewirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten zu einer 
Artenverarmung und damit zu starken Verlusten dieses Lebensraumtyps geführt.  

Insgesamt sind drei Teilflächen des LRT 6510 zu überprüfen, da sie den geforderten Mindestabstand 
zum Eingriffsgebiet von 300 m unterschreiten. Die Nummerierung und Lage ist Abb. 3 zu entnehmen. 

Eine Betrachtung der drei weiteren LRT kann entfallen, da diese über 700 m entfernt liegen und eine 
Beeinträchtigung damit von vorn herein ausgeschlossen werden kann. 

[ha] G S V B

ca. 150 m
Fläche  1, nordwestlich der geplanten 

Wohngebietsbebauung, DD0
2,8081 B B C A

ca. 5 m
Fläche  2, westlich der geplanten 

Wohngebietsbebauung, DD0
0,8656 B B B A

ca. 80-90 m
Fläche  3, südöstlich der geplanten 

Wohngebietsbebauung, DD0
2,6575 B B B A

S = Lebenraum typische Strukturen (A: hervorragend; B: gut; C: durchschnittlich-beschränkt)
V  = Vollständigkeit des Lebensraum typischen Arteninventars (A: hervorragend; B: gut; C: durchschnittlich-beschränkt)
B  = Beeinträchtigungen bzw. Störungen (A: keine; B: geringe; C: erhebliche)

Entfernung vom 
geplanten 

Wohngebiet

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia),                            

(*bes. Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), LRT 
6210*

Fläche                      
LRT

Bewertung des 
Erhaltungszustandes des LRT

In den Gebietsinformationen aufgeführte Lebensraumtypen (Aktualisierung: 05.2014)

G  = Gesamtwert (A: hervorragend; B: gut; C: schlecht)
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Abb. 4: Fläche 4 (LRT 6510, Vordergrund), und 
                 Fläche 2 (LRT 6210*, Hintergrund), 
                beide derzeit mit 2 Pferden beweidet. 

Abb. 5: Flächen 3 (LRT 6210*) und 5 (LRT 6510), 
                im Hintergrund Neubaugebiet „Markus- 
               straße“ mit Wohnbebauung. 

 

Tab. 3: Erhaltungszustand des Lebensraumtyps 6510 des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ bei 
              drei Teilflächen, die in die Überprüfung einbezogen werden. 

 

Die zwei Teilgebiete 4 und 5 (Abb. 5) des Biotoptyps (artenreiche) Fettwiese (EA0) haben jeweils eine 
gute Gesamtbewertung, weisen gute Lebensraum typische Strukturen und eine gute Vollständigkeit 
des Lebensraum typischen Arteninventars auf und unterliegen keinerlei (Fläche 4) bzw. geringen 
(Fläche 5) Störungen oder Beeinträchtigungen. Fläche 6 hat ausschließlich hervorragende 
Bewertungen und weist keinerlei Beeinträchtigungen oder Störungen auf. 

 
2.3 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

Im Standard-Datenbogen werden keine Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie aufgeführt.  

2.4 Andere bedeutende Arten der Flora und Fauna  

Im Standard-Datenbogen und den Datenblättern zu den Erhaltungszielen und -massnahmen werden 
folgende Arten als bedeutenden Arten der Flora und Fauna aufgeführt (Tabelle 4).  

ha G S V B

ca. 5 m
Fläche  4, westlich der geplanten 

Wohngebietsbebauung, EA0
1,1438 B B B A

ca. 120-130 m
Fläche  5, südlich der geplanten Wohngebietsbebauung, 

EA0
0,5327 B B B B

ca. 210-215 m
Fläche  6, südwestlich der geplanten 

Wohngebietsbebauung, EA0
0,5388 A A A A

S = Lebenraum typische Strukturen (A: hervorragend; B: gut; durchschnittlich-beschränkt)
V  = Vollständigkeit des Lebensraum typischen Arteninventars (A: hervorragend; B: gut; C: durchschnittlich-beschränkt)
B  = Beeinträchtigungen bzw. Störungen (A: keine; B: geringe; C: erhebliche)

Entfernung vom 
geplanten 

Wohngebiet

Glatthafer und Wiesenknopf-Silgenwiesen,                         
LRT 6510

Fläche 
LRT

Bewertung des 
Erhaltungszustandes des LRT

In den Gebietsinformationen aufgeführte Lebensraumtypen (Aktualisierung: 05.2014)

G  = Gesamtwert (A: hervorragend; B: gut; C: schlecht)
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Tab. 4: Arten, die im Standarddatenbogen und in den Erhaltungszielen- und Maßnahmen gelistet 
              sind. Grün hinterlegte Arten kommen in den hier näher zu betrachtenden Teilgebieten vor. 
 

 

Bei Analyse der vorgenannten Arten ist lediglich die Betrachtung von sechs Arten relevant, da nur 
diese in den LRT der betroffenen drei FFH-Teilflächen vorkommen können (Tabelle 4, Abb. 6). Die 
Flechtenart Bilimbia lobulata gilt allerdings sowohl in der Eifel als auch in NRW als ausgestorben bzw. 
verschollen. Die letzten Nachweise im Gebiet datieren aus dem Jahr 1985, d.h. ein aktuelles 
Vorkommen ist nicht bekannt (WIRTH et al. 2011). Die Art kann daher nicht für die Bewertung der 
Erheblichkeit von Beeinträchtigungen durch Wirkfaktoren herangezogen werden. 

Moitrelia obductella wird etwa 1 cm lang und ist eine nur lokal vorkommende, recht seltene Zünsler-
Art. Der Falter fliegt von Juli - August, die Raupe lebt in zusammengesponnenen Blättern von Dost 
(Origanum vulgare). Der Schmetterling überwintert als Raupe und verpuppt sich im Juli in einem 
papierartigen Kokon in der Erde oder der Laubschicht. Neben Dost besteht die Nahrung der Raupe 
aus: Mentha arvensis (Acker-Minze), Mentha longifolia (Ross-Minze), Acinos arvensis (Feld-
Steinquendel) und Clinopodium vulgare  (Gemeiner Wirbeldost). In NRW und der Eifel ist die Art vom 
Aussterben bedroht.  

NRW Eifel

Antennaria dioica Gewöhnliches Katzenpfötchen 3S *S [6230]
Carex davalliana Davalls Segge 3S 3S 7230
Carex flava Gelb-Segge 2 2 [7230]1

Carex hostiana Saum-Segge 2S 3S 7230
Carex lepidocarpa Schuppenfrüchtige Gelb-Segge 2 3S 7230
Dactylorhiza majalis Breitblättriges Knabenkraut 3S 3S [7230]
Eriophorum latifolium Breitblättriges Wollgras 2S 2S 7230
Galium boreale Nordisches Labkraut 2 2 [6410, 6520]1

Carum carvi Wiesenkümmel 3S *S [6510]2

Filipendula vulgaris Kleines Mädesüß 2S 3S [6210]2

Orobanche elatior Große Sommerwurz * *S [6210]2

Bilimbia lobulata 0 0 6210

Moitrelia (Pempelia) obductella 1 1 6210
 Polyommatus coridon Silbergrüner Bläuling 2S 3S 6210

         BLAK (2017)2 o.ä.

 x = Quelle: Standarddatenbogen DE5605305

 + = Quelle: Datenblatt: Erhaltungsziele und –maßnahmen DE5605305

 [] = Art nicht in Gebietsinformationen genannt, Zuordnung zu LRT erfolgte lt. Ssymank et al. (1998)1, BfN &                                                                           

PflanzenY

 y = Quelle: Kartierdaten der Biologischen Station im Kreis Düren e.V.

 * = derzeit nicht gefährdet

Pflanzenx

Flechten+

Schmetterlinge+

Rote Liste = (0: ausgestorben oder verschollen; 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet)
 S = dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht mehr gefährdet

Vorkommen 
charakteristisch                  

für LRT
Lateinischer Artname Deutscher Artname

Rote Liste 
(2010)
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Der Silbergrüne Bläuling (Polyommatus coridon) ist in NRW stark gefährdet und in der Eifel gefährdet, 
kann allerdings durch Schutzmaßnahmen bzw. eine spezielle Bewirtschaftung gefördert werden. Er 
besiedelt bevorzugt extensiv beweidete Flächen trockenwarmer Standorte auf Kalkböden, die reich 
an Stör- bzw. Rohbodenstellen sind, denn dort wächst die Raupen-Nahrungspflanze Hufeisenklee 
(Hippocrepis comosa). Des Weiteren ist er auf kniehohe Strukturelemente in den Magerrasen 
angewiesen, da er als „Halmschläfer“ an den Grashalmen in Schlafgemeinschaften nächtigt. Diese Art 
benötigt somit eine hohe vertikale Strukturvielfalt in der Vegetation die nicht durch Mahd, sondern 
nur durch eine extensive Beweidung erreicht werden kann. 

 
Abb. 6: Floristische Daten des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ (Quelle: Biologische Station im Kreis Düren e.V.). 

 

2.5 Schutz- und Erhaltungsziele  

Im Landschaftsplan 5.2 „Dahlem“ (Stand: März 2003) ist für das Naturschutzgebiet „Kalktriften 
westlich Dahlem“ folgender auf die FFH-Belange bezogener Schutzzweck formuliert:  

Die Festsetzung als NSG erfolgt gemäß §20 a, b, c LG NW insbesondere 

 zur Erhaltung und Entwicklung des Lebensraumes für mehrere nach der Roten Liste in NRW gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten, 

 aufgrund der hervorragenden Schönheit und der landschaftsästhetischen  Wirkung des vielgestaltigen 
Biotopkomplexes, 

 zur Erhaltung und Optimierung eines kulturhistorisch und ökologisch besonders wertvollen, strukturreichen und 
großflächigen Grünlandbereiches, 

 aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Gründen, 
 aufgrund der Einstufung entsprechend der Richtlinie Nr. 92/43 EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL) geändert durch die 
Richtlinie92/62/EG des Rates vom 27.10.1997 sowie der Richtlinie Nr. 79/409/EWG vom 02.04.1979 (VS-RL): 

 wegen der Bedeutung des Gebietes für die Errichtung eines zusammenhängenden ökologischen Netzes besonderer 
Schutzgebiete in Europa (Natura 2000), 

 zur Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen (FFH-Code 6210 orchideenreicher Trespen-
Schwingel Kalktrockenrasen, prioritärer Lebensraum) mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna,  

 zur Erhaltung und Entwicklung von Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (FFH-Code 6510) sowie, 
 zur Erhaltung und Entwicklung von Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (FFH-Code 8210). 
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Die für ein FFH-Gebiet formulierten Erhaltungsziele und deren maßgebliche Bestandteile bilden den 
wesentlichen Maßstab für die Beurteilung des Ausmaßes der Beeinträchtigung bzw. der 
Eingriffsintensität durch das Vorhaben. Der Begriff „Erhaltungsziele“ wird in § 10 Abs. 1 Nr. 9 
BNatSchG definiert. Erhaltungsziele dienen demnach der Erhaltung oder Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der in Anhang I und II der FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensräume 
und Arten bzw. der in Anhang I und der in Artikel 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie genannten 
Vogelarten sowie ihrer Lebensräume.  

Nachfolgend werden die Erhaltungsziele und – maßnahmen in Fettdruck abgebildet, die ggf. 
Beeinträchtigungen durch die geplante Wohnbebauung erfahren könnten. 

2.5.1 Erhaltungsziele und Schutzzweck für den LRT 6210* 

Erhaltungsziele für den Lebensraumtyp 6210*: 

 Erhaltung und ggf. Entwicklung von Kalk-Trocken- und Halbtrockenrasen mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie lebensraumangepasstem 
Bewirtschaftungs- und Pflegeregime 

 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 
(Bilimbia lobulata, Moitrelia obductella, Polyommatus coridon) 

 Erhaltung und ggf. Entwicklung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps 
 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 
 Erhalt und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere aufgrund 

 seiner Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der kontinentalen 
biogeographischen Region in NRW, 

 seiner besonderen Repräsentanz für die kontinentale biogeographische Region in 
NRW, 

 seiner prioritären Ausprägung als orchideenreicher Kalk-Trockenrasen, 
 seiner Bedeutung im Biotopverbund, 

zu erhalten und ggf. zu entwickeln. 

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen für den Lebensraumtyp 6210*: 

 extensive Beweidung mit geeigneten Nutztierrassen (nach Kulturlandschaftsprogramm) , ggf. 
Nachmahd der Weidereste, 

 ggf. im Einzelfall ersatzweise Mahd (z.B. kleine isoliert liegende Flächen), 
 keine Düngung, kein (Pflege-) Umbruch, keine Nach- und Neuansaat, Vermeidung zu geringer 

und zu hoher Beweidungsintensität, 
 Optimierung und Vermehrung des Lebensraumtyps auf geeigneten Standorten z.B. durch 

Aushagerung, Oberbodenabtrag, Mahdgutübertragung, 
 Schaffung kleinräumig offener Bodenstellen, 
 Förderung besonders individuen- bzw. artenreicher Orchideenvorkommen ggf. durch 

gelegentliches Aussetzen des Frühjahrsweidegangs, 
 bei Bedarf gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen und 

aufgeforsteten ehemaligen Kalk-Trockenrasenflächen, 
 ggf. gezieltes Entfernen von Störarten, 
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 Erhaltung einzelner bodenständiger Gehölze und Gehölzgruppen als wichtige 
Habitatstrukturen, 

 Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. 
abschirmenden Pufferzonen, 

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen, 
 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung. 

2.5.2 Erhaltungsziele und Schutzzweck für den LRT 6510 

Erhaltungsziele für den Lebensraumtyp 6510: 

 Erhaltung und ggf. Entwicklung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und Strukturvielfalt sowie extensiver 
Bewirtschaftung, 

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen, 
 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 
 Erhaltung und ggf. Entwicklung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps, 
 Erhalt und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraumtyps. 

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen für den Lebensraumtyp 6510: 

 Zweischürige, bei Nachbeweidung auch einschürige Mahd (nach Kulturlandschafts-
programm), ggf. Nachbeweidung mit geringer Besatzdichte und Nachmahd der Weidereste; 
zur Sicherstellung der Artenvielfalt Anpassung der Nutzungstermine bei unterschiedlicher 
phänologischer Entwicklung; bei Gefahr von Artenverarmung Aufnahme einer 
entzugsorientierten Düngung; 

 Unterlassung von (Pflege-) Umbruch, Umstellung auf eine nicht dem Lebensraum angepasste 
Beweidung, Nach- und Neuansaat, Mulchen, sowie einer erhöhten Schnitthäufigkeit und 
Beweidungsintensität bei Nachbeweidung, 

 Unterlassung von Melioration bzw. Grundwasserabsenkung bei feuchter Ausprägung der 
Glatthaferwiese, 

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen, 
 Optimierung und Vermehrung von Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen auf 

geeigneten Standorten z. B. durch (Wieder-) Aufnahme der extensiven Mahdnutzung, 
Aushagerung aufgedüngter Flächen bis zu den typischen Bodenkennwerten, ggf. 
Mahdgutübertragung, 

 gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen, 
 ggf. gezieltes Entfernen von Störarten, 
 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung. 

 

3. Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren  

3.1 Beschreibung des Vorhabens  

Das Bebauungsplangebiet „Auf der Menn“ schließt südwestlich an bereits vorhandene  
Wohnbebauung  in Dahlem  an.  Im Südwesten grenzt das künftige Baugebiet unmittelbar an das 



DR. BIRGIT BLOSAT: Bebauungsplan Wohngebiet „Auf der Menn“ in Dahlem (Kreis Euskirchen) – FFH-Vorprüfung 2019 12 

 

FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“, im Südosten grenzt es an die Gemeindestraße „Am Sportplatz“, 
welche das Baugebiet von den Sportanlagen (Fußballplatz und Tennisplätze) trennt. Im Nordwesten 
grenzt Grünland an das Plangebiet. Das  ca. 45 m südlich  an  das  FFH-Gebiet  „Dahlemer Kalktriften“ 
(LRT 6510 – Fläche 5, Abb. 3) angrenzende  B-Plangebiet  „Markusstraße“  ist  genehmigt  und  die  
Baumaßnahmen  befinden sich derzeit in der Realisierung.  

Vorbelastungen des Plangebietes bestehen durch Wohnbebauung, Verkehr, die Sportanlage und 
landwirtschaftliche Nutzung der Umgebung. Das  Bebauungsplangebiet  „Auf der Menn“  hat  eine  
Größe  von  ca.  2,5 ha und wird derzeit als Grünland genutzt.  Es ist eine Ausweisung als Allgemeines 
Wohngebiet mit einer maximal zweigeschossigen Einzelhausbebauung geplant. Angaben zur 
Straßenführung, Bau- und Grundstücksgrenzen liegen in dem derzeitigen Planungsstadium noch 
nicht vor.  

Das Projekt steht nicht im Zusammenhang mit dem Gebietsmanagement der NATURA-2000-Gebiete. 
Flächen des FFH-Gebietes „Auf der Menn“ werden für das geplante Wohngebiet nicht in Anspruch 
genommen.  Im Folgenden wird untersucht, ob das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf das FFH-
Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ haben kann. In diesem Zusammenhang sind auch kumulative 
Wirkungen  anderer  Projekte  zu  berücksichtigen wie bspw. die  Erschließung  des  südlichen  
Wohngebietes  Markusstraße. Die Möglichkeit der Überlagerung von Auswirkungen wird 
nachfolgend mit untersucht.  

 

3.2 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Bei der Ermittlung von Wirkungen werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren  
(Primärwirkungen)  und  die  durch  sie  verursachten  Folgewirkungen  unterschieden, die je nach 
Ausprägung und Vorbelastung der betroffenen Struktur bzw. Funktion zu keinen, nicht erheblichen 
oder erheblichen Beeinträchtigungen führen können.  

Baubedingte Wirkungen entstehen durch Maßnahmen, die zu temporären Beeinträchtigungen  
führen.  Die  Wirkfaktoren  treten  in  der  Regel  nur  temporär, d.h. während  der Bauphase  auf  
(z.B. Baulärm, Erschütterungen, Beunruhigungen durch den Baubetrieb, optische Störungen), können 
aber ggf. auch über die Bauphase hinaus zu Beeinträchtigungen führen (z. B. Schweb- und 
Nährstoffeinträge, Schadstoffemissionen). Bei Einhaltung der Vorschriften beim Umgang mit 
umweltgefährdenden Stoffen ist die Gefahr des Eintrages umweltgefährdender Stoffe gering. Die 
Reichweite der temporären Emissionen und Beunruhigungseffekte durch Lärm, Licht und 
Bewegungen beschränkt sich weitgehend auf den unmittelbaren Nahbereich der betroffenen 
Teilflächen. Temporäre Verdrängungen von störungsempfindlichen Arten im Nahbereich der 
Baumaßnahme sind möglich. 

Anlagebedingte  Auswirkungen  entstehen  insbesondere  durch  dauerhafte  Flächeninanspruch-
nahme infolge von Versiegelung, Überbauung oder sonstigen Nutzungsänderungen sowie durch 
Zerschneidungen von Lebensräumen, Areal- und Habitatverkleinerungen und die Veränderung der 
abiotischen Standortbedingungen (Veränderung des Standortklimas). Sie sind in der Regel dauerhaft 
und nachhaltig.  

Betriebsbedingte Wirkungen  entstehen  durch  die  Nutzung  bzw.  den  Betrieb  von  Straßen, 
Wegen,  Gebäuden  und  sonstigen  Anlagen;  zu  nennen  sind  hier  stoffliche  Emissionen (z. B. 
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Müll), Nährstoffeinträge (z.B. Pflanzenabfälle, Koteintrag von Haustieren), Lärm, Beunruhigungen 
und optische Störwirkungen, die zur Beeinträchtigung der Flora und/oder Fauna führen können. 
Dabei sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die sich auf die Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes und die für sie maßgeblichen Bestandteile auswirken können. 

Für eine weiterführende Erläuterung der Wirkungen wird auf das Fachinformationssystem des 
Bundesamtes für Naturschutz zur FFH-Verträglichkeitsprüfung (kurz: FFH-VP-Info) verwiesen. 

 

4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH- 
 Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ (DE 5605-305) durch das Vorhaben  

Die Prognose und Abschätzung der Auswirkungen im Rahmen der FFH-Vorprüfung erfolgt 
nachfolgend durch die einzelfallbezogene Untersuchung möglicher Beeinträchtigungen der 
maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ (DE 5605-305).   

Ziel der FFH-Richtlinie ist nach Art. 2 die Wahrung des günstigen Erhaltungszustands der Arten und 
Lebensräume der Anhänge I und II. Laut Art. 6 Abs. 2 sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, in 
den Schutzgebieten „die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten 
sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern 
solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten“.   

Ein günstiger Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums liegt gemäß Art. 1 Buchst. e) der FFH-
Richtlinie vor, wenn  

• sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, 
beständig sind oder sich ausdehnen und  

• die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen 
bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden und  

• der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Art. 1 Buchst. i) FFH-
Richtlinie günstig ist.  

Ein günstiger Erhaltungszustand einer Art liegt gemäß Art. 1 Buchst. i) der FFH-Richtlinie dann vor, 
wenn  

• auf Grund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein 
lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und 
langfristig weiterhin bilden wird,   

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 
vermutlich abnehmen wird und  

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden 
sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.  

Der günstige Erhaltungszustand wird an Hand von Struktur- und Funktionsmerkmalen sowie an Hand 
der Wahrung der Wiederherstellungsmöglichkeiten definiert. Den genannten Zielen entsprechend ist 
die Verträglichkeit eines Vorhabens an der Wahrung des definierten günstigen Erhaltungszustandes 
zu prüfen.   
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4.1 Auswirkungsprognose für die Lebensraumtypen des Anhangs I der  FFH-Richtlinie und  
 deren „charakteristischen Arten“  

4.1.1 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* bes. 
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, 6210* Prioritärer Lebensraum) 

Im Südwesten grenzt eine Teilfläche des FFH-Gebietes mit Anteilen des LRT 6210* (Fläche 2, vgl. Abb. 
3) unmittelbar bzw. nur durch einen unbefestigten Feldweg getrennt an das Plangebiet. Zwei weitere 
Teilgebiete des FFH-Gebietes, die mit dem LRT 6210* ausgestattet sind, befinden sich ca. 150 m 
nordwestlich durch eine Wiesenfläche und ca. 80-90 südlich durch eine Sportanlage vom  Plangebiet 
getrennt (Flächen 1 und 3, vgl. Abb. 3). Durch das geplante Wohngebiet finden keine Überbauungen, 
Veränderungen der Habitatstruktur oder der abiotischen Standortfaktoren im LRT 6210* statt. 
Kurzfristig kommt es während der Bauphase zu Erschütterungen, Lärm, optischen Reizauslösern und 
zur Emission von Staub- und Schwebstoffen, die den LRT beeinträchtigen können. Als dauerhafte 
Beeinträchtigung bleiben anlagebedingt die Störungen durch optische Reizauslöser (Licht und 
Beunruhigung durch menschliche Präsenz). Darüber hinaus sind durch den minimal erhöhten Verkehr 
durch Anlieger diffuse Stoffeinträge z.B. aus der Luft ins FFH-Gebiet zu erwarten. Es ist 
unwahrscheinlich, dass es durch diese Faktoren zu einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
kommen wird. Bei Betrachtung der charakteristischen Arten für diesen LRT sind in den 
Erhaltungszielen die beiden Schmetterlingsarten Moitrelia obductella und Polyommatus coridon 
genannt. Es ist nicht bekannt und es kann auch nicht angenommen werden, dass diese Arten 
gegenüber vorgenannten Wirkfaktoren empfindlich reagieren (WULFERT et al. 2016). Für die Flächen 1 
und 3 sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da sie zum einen weiter entfernt vom Wohngebiet 
liegen und bei Fläche 3 zudem bereits regelmäßig akustische und optische Störungen durch die 
zwischen dem Plangebiet und Fläche 3 gelegenen Tennisplätze vorliegen. 

Weiterhin sind keinerlei Arten – auch keine Pflanzenarten – im Standarddatenbogen genannt. Trotz 
der Kennzeichnung „Bestände mit bemerkenswerten Orchideen“ sind für den LRT 6210* keine 
Orchideen benannt. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass es durch die erhöhte 
menschliche Präsenz im Umfeld der Fläche 2 ggf. partiell zu einer Erhöhung von Nährstoffen kommen 
kann, bspw. durch illegale Ablagerungen von Grasschnitt und anderen Gartenabfällen im FFH-Gebiet. 
Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass sich die Anzahl an Haustieren wie Hunde und Katzen 
erhöhen wird. Die Gegend wird bereits jetzt gerne von Hundehaltern genutzt, erkennbar an der 
großen Anzahl an Hundekot an der äußeren Grenze des FFH-Gebietes. Das Laufenlassen von Hunden 
kann nicht nur dazu führen, dass Tiere des Offenlands beunruhigt und gestört werden. Hundekot 
führt zu Eutrophierung und damit Entwertung nährstoffarmer Lebensräume zu dem auch der LRT 
6210* zuzurechnen ist. Es lässt sich hier eine Beeinträchtigung ableiten, die als nicht erheblich 
eingestuft werden kann, da sie nur punktuell auftritt. Außerdem sind hier Vermeidungsmaßnahmen 
möglich (siehe Kap. 6).  

4.1.2 Glatthafer und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510) 

Im Südwesten grenzt eine Teilfläche des FFH-Gebietes mit Anteilen des LRT 6510 (Fläche 4, vgl. Abb. 
3) unmittelbar bzw. nur durch einen unbefestigten Feldweg getrennt an das Plangebiet. Zwei weitere 
Teilgebiete des FFH-Gebietes, die mit dem LRT 6510 ausgestattet sind, befinden sich ca. 120 südlich 
durch eine Sportanlage sowie ca. 210 m südwestlich durch die Sportanlage und eine Wiesenfläche 
vom Plangebiet getrennt (Flächen 5 und 6, vgl. Abb. 3). Durch das geplante Wohngebiet finden keine 
Überbauungen, Veränderungen der Habitatstruktur oder der abiotischen Standortfaktoren im LRT 
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6510 statt. Kurzfristig kommt es während der Bauphase zu Erschütterungen, Lärm, optischen 
Reizauslösern und zur Emission von Staub- und Schwebstoffen, die den LRT beeinträchtigen können. 
Als dauerhafte Beeinträchtigung bleiben anlagebedingt die Störungen durch optische Reizauslöser 
(Licht und Beunruhigung durch menschliche Präsenz). Darüber hinaus sind durch den minimal 
erhöhten Verkehr durch Anlieger diffuse Stoffeinträge z.B. aus der Luft ins FFH-Gebiet zu erwarten. 
Es ist unwahrscheinlich, dass es durch diese Faktoren zu einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
kommen wird. Weder im Standarddatenbogen, noch den Erhaltungszielen sind charakteristische 
Arten benannt. In WULFERT et al. (2016) sind zwei Pflanzenarten, zwei Schmetterlingsarten und eine 
Heuschreckenart als charakteristische Arten des LRT 6510 genannt. Lediglich der Warzenbeißer 
reagiert empfindlich auf Schall, was in der Bauphase eventuell zu Beeinträchtigungen führen könnte. 
Da für die „Dahlemer Kalktriften allerdings kein Vorkommen bekannt ist, kann auch hier keine 
Aussage getroffen werden. Für die Flächen 5 und 6 sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da sie 
zum einen weiter entfernt vom Wohngebiet liegen und bei Fläche 5 zudem bereits regelmäßig 
akustische und optische Störungen durch die zwischen dem Plangebiet und Fläche 5 gelegenen 
Tennisplätze vorliegen. 

Weiterhin sind keinerlei Arten – auch keine Pflanzenarten – im Standarddatenbogen für diesen LRT 
genannt. Lediglich das Nordische Labkraut (Galium boreale) könnte für LRT 6510 kartiert worden 
sein, obwohl es üblicherweise dem LRT 6520 zugeordnet wird (vgl. Tab. 4). Wie bei LRT 6210* kann 
davon ausgegangen werden, dass es durch die erhöhte menschliche Präsenz im Umfeld der Fläche 4 
ggf. partiell zu einer Erhöhung von Nährstoffen durch illegale Ablagerungen kommen kann. Auch 
wenn LRT 6510 zu den nährstoffreicheren Grünlandlebensräumen zählt, so dürften auch hier 
Gartenabfälle und Hundekot den Schutzzielen entgegen stehen. Es lässt sich hier eine 
Beeinträchtigung ableiten, die als nicht erheblich eingestuft werden kann, da sie wie bei LRT 6210* 
nur punktuell auftritt. Außerdem greifen auch hier die Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6). 

Die baubedingten Störungen sind auf einen Zeitraum von mehreren Monaten beschränkt, allerdings 
kann dies immer wieder zeitversetzt auftreten, da in einem Wohnbaugebiet nicht alle 
Grundeigentümer zur gleichen Zeit bauen.  

Die Nutzung einer Fläche als Wohngebiet ist mit einer gewissen Lärmemission durch Fahrverkehr und 
Aufenthalt im Freien verbunden. Da die Fläche bereits durch landwirtschaftliche Nutzung, Einsatz von 
Fahrzeugen und Maschinen geprägt ist sowie durch das nordöstlich gelegene Wohngebiet und die 
südlich gelegenen Sportanlagen beeinflusst wird, ist von einer wesentlichen Erhöhung der 
Lärmbelastung und Störwirkung nicht auszugehen. Eine geringfügige Erhöhung der 
betriebsbedingten Schallemissionen durch die geplante Nutzung wird nicht zu erheblichen 
Auswirkungen der Lebensraumeignung des FFH-Gebietes führen.  

Bei der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung ist eine Vorbelastung durch Stoffeinträge durch 
Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel im Plangebiet und den benachbarten Flächen 
gegeben. Aufgrund der Lage des Plangebietes außerhalb des Schutzgebietes, der Vorbelastungen und 
des geringen Ausmaßes der zusätzlichen Störbelastungen ist eine Beeinträchtigung der Schutzziele 
und des Schutzzweckes des FFH-Gebietes nicht gegeben, d.h. erhebliche Störwirkungen durch die 
geplante Wohnbebauung sind auszuschließen. In Tabelle 5 sind die Wirkfaktoren noch einmal 
übersichtlich dargestellt. 
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Tab. 5: Zusammenfassung potenzieller Wirkfaktoren. Beschreibung und Beurteilung der möglichen 
Wirkungen auf das FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ bei Durchführung des Planvorhabens.  

 

 

Potentielle Wirkfaktoren und Wirkungen (auf das Schutzgebiet) Prognose

Überbauung, Versiegelung  -

direkte Veränderung von Vegetations-/ Biotopstrukturen  -

Verlust, Änderung charakteristischer Dynamik  -

Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung  -

kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung bzw. Pflege  -

(Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender Nutzung bzw. Pflege  -

Veränderung des Bodens bzw. des Untergrunds  -

Veränderung der morphologischen Verhältnisse  -

Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse  -

Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse (Beschaffenheit)  -

Veränderung der Temperaturverhältnisse  -

Veränderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren  -

baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität  -

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität  -

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität  -

akustische Reize x1,3

optische Reizauslöser (Bewegung, Licht) x1,3

mechanische Einwirkungen (Erschütterungen, Vibrationen) x1

Stickstoff- und Phosphatverbindungen/Nährstoffeinträge x3

organische Verbindungen, Schwermetalle  -

durch Verbrennungs-, Produktionsprozesse entstehenden Schadstoffe  -

Salz, Staub, Schwebstoffe x1

olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch Anlockung)  -

endokrin wirkende Stoffe (hormonaktive Stoffe)  -

Strahlung/elektromagnetische Felder/radioaktive Strahlung  -

Förderung/Ausbreitung gebietsfremder Arten x3

Bekämpfung von Organismen (Pestizide)  -

Freisetzung genetisch neuer/veränderter Organismen  -

1 = baubedingte, 2 = anlagebedingte, 3 = betriebsbedingte Wirkfaktoren

Direkter Flächenentzug

Veränderung abiotischer Standortfaktoren

Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust

Nichtstofflichen Einwirkungen

Stoffliche Einwirkungen

◊ = erhebliche Beeinträchtigung  zu erwarten

 - = nicht zutreffend/keine Beeinträchtigung zu erwarten

x = keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten

Gezielte eeinflussung von Arten und Organismen

Veränderung der Habitatstruktur

Strahlung
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5. Beschreibung anderer Vorhaben und bestehender Vorbelastungen zur  
 Beurteilung von Summationseffekten 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen hat zur Prüfung 
möglicher Summationseffekte ein Fachinformationssystem eingerichtet, dass der vorhaben- und 
gebietsbezogenen Dokumentation von Prüfungen zur FFH-Verträglichkeit dient. Das 
Fachinformationssystem erlaubt damit einen Überblick über vorhandene Daten zu FFH-
Verträglichkeitsprüfungen bzw. bereits genehmigten Vorhaben und ermöglicht eine Abschätzung 
potentieller kumulativer Wirkungen. Für den Kreis Euskirchen liegen in der Datenbank keine 
Informationen über Projekte mit FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die Umgebung von Dahlem vor.  

Obwohl nicht im Fachinformationssystem vorhanden, existiert dennoch eine FFH-Vorprüfung im 
Rahmen der 21. Änderung des FNP der Gemeinde Dahlem zur Ausweisung von Wohnbauflächen 
südwestlich von Dahlem (WIEDEMANN 2004). Diese Vorprüfung betrifft die Auswirkungen des 
Wohngebietes „Markusstraße“ auf die Flächen 3, 5, 6 des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ (vgl. 
Abb. 3). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis:  

„Da in den Schutzzielen zum FFH-Gebiet keine störempfindlichen Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach der 
FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie verzeichnet sind, können durch die angrenzende Nutzung keine indirekten 
Störungen (z.B. Lärm bei empfindlichen Arten) auftreten, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele 
führen. Zudem sind in den Randbereichen des Baugebietes Pflanzungen von Gehölzstrukturen [hier fehlt ein Wort], die 
eine zusätzlichen Pufferwirkung zu FFH-Gebiet aufweisen. Eine Beschattung ist aufgrund des großen Abstandes zu den 
FFH-Gebietsflächen ausgeschlossen.“ 

Es ist festzuhalten, dass sich ggf. Kumulationseffekte mit dem vorgenannten Bebauungsplan 
„Markusstraße“ ergeben. Die dort geforderte Bepflanzung mit Gehölzen zur Abschirmung randlich 
des Wohngebietes ist zu begrüßen, es sollte sich jedoch vorzugsweise um Strauchvegetation 
handeln, um eine Beschattung der LRT in jedem Fall zu verhindern.  

Zu berücksichtigen ist außerdem bei beiden LRT eine Vorbelastung in Bezug auf Lärm- und 
Staubemissionen durch bereits bestehende Wohnbebauung, Anliegerverkehr, die Sportanlage und 
die landwirtschaftliche Nutzung. 

Weiterführende Informationen zu bestehenden oder geplanten Vorhaben, die zu einer Kumulation 
von Wirkungen und damit zu erheblich nachteiligen Auswirkungen führen können, liegen nicht vor. 
Insgesamt ist eine erhebliche Beeinträchtigung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen 
des Vorhabens auf das FFH-Gebiet nicht zu erwarten.  

 

 

6. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung  

Auch wenn die Beeinträchtigungen durch zusätzliche menschliche Aktivitäten im künftigen 
Wohngebiet nicht als erheblich eingestuft wurden, sollten Schutzmaßnahmen erwogen werden, um 
diese potentiellen Einflüsse weiter zu reduzieren. Bereits durch die UNB wurde bei einer 
Ortsbegehung angeregt, einen Grünstreifen von mindestens 5-6 m, idealerweise 10-15 m als 
Pufferzone zwischen der Wohnbebauung und dem NSG bzw. FFH-Gebiet einzurichten. Dieser würde 
zudem die bisher mageren mit Schlüsselblumen durchsetzten Randbereiche der momentan noch als 
Wiese genutzten Fläche erhalten. So könnten damit auch ein kleiner Teil dieser Bereiche erhalten 
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bleiben (vgl. Abb. 7). Alternativ ist eine Heckenpflanzung mit einheimischen Strauchgehölzen (z.B. 
Schwarzer Holunder, Hartriegel, Wolliger Schneeball, Weißdorn, u.a.) entlang des Weges zu 
empfehlen, um die optischen Störwirkungen zu reduzieren (vgl. Abb. 7).  

Wie bereits ebenfalls mit der UNB vereinbart, soll die Erschließungsstraße nicht direkt entlang des 
FFH-Gebietes verlaufen, damit Störungen durch den Verkehr reduziert werden können. 

Als weitere Maßnahme sollten seitens der Gemeinde Dahlem mindestens drei Hundekotbeutel-
spender mit Abfallbehältern an strategisch wichtigen Punkten aufgestellt und regelmäßig geleert 
werden. Das kann die Stoffeinträge durch Hunde und Katzen deutlich reduzieren.  

Außerdem wird empfohlen, künftige Kaufinteressenten und Grundbesitzer über die Existenz und den 
rechtlichen Status des benachbarten NSG und FFH-Gebietes mit den sensiblen Lebensraumtypen zu 
informieren. Dass es verboten ist, Hunde auf diesen Flächen laufen zu lassen und es ebenso verboten 
ist, z.B. Gartenabfälle o.ä. auf den Flächen zu deponieren und, dass es sich in beiden Fällen um eine 
Ordnungswidrigkeit handelt, die entsprechend geahndet werden kann. Zum Straftatbestand nach § 
326 StGB wird die Müllentsorgung, wenn durch die illegal entsorgten Abfälle Gewässer, Luft oder 
Boden nachhaltig verunreinigt werden bzw. eine solche Verunreinigung droht.  

 

 

 

Abb. 7:  Räumliche Abgrenzung der geplanten Wohnbebauung „Auf der Menn“ vom FFH-Gebiet 
               „Dahlemer Kalktriften“ durch eine Heckenpflanzung (grün) mit einheimischen Strauch- 
               gehölzen, um optische Störwirkungen durch das Wohngebiet abzuschwächen und bzw. oder 
               einen 15 m Pufferstreifen zwischen FFH-Gebiet und Wohngebiet (pink), um negative 
               Einflüsse zu minimieren. 
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Um Störungen nicht über einen undefinierbar langen Zeitraum zu erstrecken, sollte im 
Bebauungsplan festgesetzt werden, dass der Baubeginn innerhalb von drei Jahren nach Kauf 
begonnen werden muss.   

Außerdem ist es erforderlich die Bebauungsgrenze möglichst weit entfernt von der Grenzlinie des 
FFH-Gebietes zu planen. Das kann ebenso Störfaktoren reduzieren. 

 

 
7.  Fazit  

Da es sich bei der Planung um die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes handelt, ist nicht mit 
weitreichenden Störwirkungen zu rechnen. Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und 
Erhaltungsziele des prüfungsrelevanten FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ und deren 
„charakteristischen Arten“ sind ausgeschlossen, so dass auf eine vollständige FFH-
Verträglichkeitsprüfung verzichtet werden kann. 
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9. Anhang 

Tab. A1:  Artenliste der Datenabfrage des LANUV vom 07.11.2019 für die Flächen 2 (LRT 6210*) und 
4 (LRT 6510) des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ die in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum künftigen Wohngebiet liegen. Es handelt sich überwiegend um nicht gefährdete 
Arten oder Arten die keine oder eine geringere Gefährdung aufgrund von Naturschutz-
maßnahmen aufweisen.  

 

 
 

 

NRW Eifel

Anthriscus sylvestris Wiesenkerbel * * 6210, 6510
Brachypodium pinnatum Fieder-Zwenke * * 6210
Briza media Zittergras 3S *S 6210, 6510
Bromus erectus Aufrechte Trespe * * 6210, 6510
 Carum carvi Wiesenkümmel 3S *S 6210, 6510
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume * * 6510
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume * * 6210
Colchicum autumnale Herbstzeitlose 3S *S 6210
Crepis biennis Wiesen-Pippau * * 6210
Galium album Weißes Labkraut * * 6510
Galium verum Echtes Labkraut V * 6210
 Helicotrichon pubescens Flaumhafer * * 6210, 6510
Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau * * 6510
Hippocrepis comosa Gewöhnlicher Hufeisenklee *S *S 6210
Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite V * 6210
Onobrychis viciifolia  Saat-Esparsette * * 6210
Ononis spinosa Dornige Hauhechel * * 6510
 Orchis mascula Stattliches Knabenkraut * * 6210
 Phyteuma nigrum Schwarze Teufelskralle * * 6210
 Plantago media Mittlerer Wegerich * * 6210
Primula veris Wiesen-Schlüsselblume 3 * 6510
 Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß * * 6510
 Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß * * 6510
 Rhinanthus minor  Kleiner Klappertopf 3S *S 6510
Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart * * 6510
Trifolium pratense Rotklee * * 6510

 * = derzeit nicht gefährdet

Pflanzen

Rote Liste = (0: ausgestorben oder verschollen; 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet)
 S = dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht mehr gefährdet

Lateinischer Artname Deutscher Artname
Rote Liste 

(2010)
Vorkommen              

im LRT


